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Vernehmlassungsverfahren 

 

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

Bundesgesetz über die Zusammenarbeit des Bundes 
mit den Kantonen im Bildungsraum Schweiz  
(Bildungszusammenarbeitsgesetz, BiZG) 
Mit dem Bildungszusammenarbeitsgesetz (BiZG) wird dem Bundesrat das Recht 
eingeräumt, mit den Kantonen im Rahmen der Zusammenarbeit und der Koordi-
nation im Bildungsbereich eine Vereinbarung abzuschliessen. Damit sollen die hohe 
Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes im Sinne der Verfassung gefördert 
und eine faktenbasierte und kohärente Bildungspolitik ermöglicht werden. Auf Basis 
des neuen Erlasses soll die Fortführung bereits seit Jahren bestehender gemeinsamer 
Vorhaben von Bund und Kantone im Sinne von Artikel 61a Absatz 1 der Bundes-
verfassung, wie etwa das Schweizer Bildungsmonitoring, gewährleistet und koordi-
niert werden. Das BiZG soll das befristete Bundesgesetz über Beiträge an gemein-
same Projekte von Bund und Kantonen zur Steuerung des Bildungsraumes Schweiz 
(SR 410.1) ablösen. 

Datum der Eröffnung: 24. Juni 2015 

Vernehmlassungsfrist: 15. Oktober 2015 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 
Abteilung Bildungszusammenarbeit, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, 
Telefon 058 464 90 75, www.sbfi.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

7. Juli 2015 Bundeskanzlei 
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